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Umgekehrt gibt es das natürlich auch.
Soweit ich das sehe, ist der Gestaltungsspielraum aus Schulleitungsperspektive eher durch das
jeweilige Kollegium eingeschränkt als durch die Schulaufsicht.

Natürlich ist dabei auch immer die Frage, was man als Gestaltungsspielraum ansieht. Gesetze,
Erlasse und Verordnungen müssen natürlich eingehalten werden.
In dem Punkt gibt es keinen Gestaltungsspielraum seitens der Schulaufsicht. 
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